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So einfach ist das nicht. Du müsstest di zwei jahre Ausbildung als beamter auf Widerruf
erfolgreich absolvieren. Danach muss es Deine Stelle überhaupt erst einmal geben (das ist eine
Haushaltsfrage, das Land muss sparen und gerade bei lehrern wird ja jetzt gekürzt) und Du
musst Sie bekommen. Wenn dann auch der Amtsarzt nichts dagegen hat, wirst Du auf Probe
verbeamtet. Lebenszeitverbeamtung kommt erst 2-4 Jahre später (hängt von Deinen Notem im
2. Staatsexamen ab, je besser desto kürzer). Das Angbeot bezieht sich lediglich auf die
Ausbildung, nicht mehr.
Ob Du grundsätzlich nach Hessen wechseln kannst mit dieser Ausbildung, kann Dir nur das
Kumi Hessen sagen. Ich kenne Fälle in denen das nicht ging. Mit Beamtenstatus wechseln
erfordert einen Tauschpartner aus Hessen mit denselben Fächern, der dann nach RLP will.
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